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«Es ist gut zu wissen, worauf
du dich einlasst»

Erfahrungen eines binationalen Paars

mit dem Gesetz

In die Nr. 4 haben wir einen Ar-
tikel von Nadja Herz veroffent-
licht, iber die Méglichkeit, als
binationales lesbisches Paar eine
Aufenthaltsbewilligung fir die
ausldndische Partnerin zu erhal-
ten. Eva-Maria und Gill haben
ein solches Gesuch eingereicht.
Ein Interview uber ihre Erfah-

rungen.

Wie seid ihr vorgegangen, um eine Auf-
enthaltsbewilligung fiir Gill zu erhalten?
Eva-Maria: Wir sind zur Lesbenbera-
tung gegangen, nachdem wir in der die
gelesen hatten, dass es diese Moglich-
keit iiberhaupt gibt. Die Lesbenbera-
tung hat uns AnwiltInnen empfohlen,
die bereits erfolgreich um Hirtefallbe-
willigungen fiir PartnerInnen in gleich-
geschlechtlichen Beziehungen ersucht
haben. Sie machten fiir uns im Dezem-
ber 97 einen Antrag an die Fremdenpo-
lizei Ziirich.

Was sind die Voraussetzungen fiir ein
solches Gesuch?

E.: Eine Voraussetzung ist, dass die Be-
ziehung schon ca. vier Jahre alt und sta-
bil ist. Wir mussten Briefe von FreundIn-
nen und Verwandten, sowohl von hier als
auch von Neuseeland vorweisen, um zu
bestitigen, dass diese Beziehung fiir uns
existentiell ist. Die Partnerin muss von
weit weg kommen, so dass eine Bezie-
hung iiber die Landesgrenzen nicht mog-
lich wire. Das Leben im Ausland miiss-
te schwierig sein. Die ausldndische Part-
nerin muss bereits gut integriert sein (Fa-
milie, FreundInnen, Sprachkenntnisse).
Weiter brauchst du genug Geld um ei-
nerseits die Verfahrens- und Gerichts-
kosten zu bezahlen und andererseits,
beide zu unterhalten. Und eine gute Por-
tion Stressresistenz gehort auch dazu.

Wie ging es dann weiter?

Gill: Als unsere AnwiltInnen die Ein-
gabe machten, musste ich das Land ver-
lassen. Obwohl es nur einige Wochen
dauern sollte, bekam ich erst im April 98
die Erlaubnis, als Touristin wieder einzu-
reisen. Zehn Tage spéter kam dann der
negative Entscheid. Daraufhin machten
wir einen Rekurs an den Regierungsrat
des Kantons Ziirich. Wir warteten bis
im November auf die (negative) Ant-
wort und ich konnte nur deswegen hier-

bleiben, weil ich einen britischen Pass
besitze und als EU-Biirgerin innerhalb
von zwolf Monaten zweimal drei Mo-
nate in der Schweiz sein darf. Zwischen-
durch musste ich fiir einen Monat aus-
reisen.

Wie wurde der negative Entscheid be-
griindet?

E.: Sie argumentierten, dass wir kei-
nen Anspruch auf eine Bewilligung aus
der Menschenrechtskonvention herlei-
ten konnten, da sich nur darauf berufen
konne, wer nahe Angehorige mit Aufent-
haltsrecht in der Schweiz hat. «Jedoch
ldsst sich (...) nicht sagen, bei Partnern ei-
ner gleichgeschlechtlichen Beziehung
handle es sich um Familienangehorige
im Sinne dieser Bestimmung; demnach
liegt auch kein Familienleben vor.»

So einfach ist das.

E.: Ja, und es kommt noch krasser mit
den Begriindungen. Als lesbisches Paar
gelten wir in den Augen der Fremden-
polizei nicht als Hirtefall, denn: «Die
Hirtefallregelung dient nicht dazu, die
gesetzlich vorgesehene und auf sachli-
chen Griinden beruhende, generelle Un-
gleichbehandlung verschiedener Auslin-
derkategorien aufzuheben.» Das heisst,
dass wir beweisen miissten, dass es uns
schlechter geht als anderen in der glei-
chen Situation - sonst miissten ja alle
eine Bewilligung erhalten. Und es wiir-
den womdglich noch die Hetis diskri-
miniert: «<Es besteht kein Anlass dazu,
die Rekurrentinnen gegeniiber unver-
heirateten, gemischtnationalen (hetero-
sexuellen) Lebenspartnern besser zu
stellen (...).»

Nein, dazu besteht selbstverstindlich
iiberhaupt keine Veranlassung, sie kon-
nen schliesslich nicht heiraten ...

E.: Genau. Jedenfalls haben sie abge-
lehnt. Es war dann unklar, welches die



nichste Instanz ist, das Verwaltungs-
oder das Bundesgericht. Wir richteten
also an beide einen Rekurs, damit es
dann nicht heisst, es war die falsche In-
stanz und jetzt ist die Frist abgelaufen ...
Dem Bundesgericht mussten wir pro-
phylaktisch Fr. 2500.— bezahlen, damit es
unseren Fall behandeln wiirde, falls es
zustidndig wire. Jetzt wird unser Rekurs
aber erst mal vom Verwaltungsgericht
behandelt. Wir wollen ihn bis nach Strass-
burg weiterziehen, wenn es sein muss,
auch wenn es bis zu fiinf Jahre dauern
kann bis der Fall abgeschlossen ist.

Gibt es viele andere gleichgeschlechtli-
che Paare, die auch versucht haben,
mittels der Hirtefallregelung zusam-
men in der Schweiz leben zu kénnen?
E.: Zur gleichen Zeit wie wir haben es
noch drei andere Paare in Ziirich ver-
sucht. Thre Antrige wurden ebenfalls
abgelehnt. In Ziirich wurden jedoch vor-
her mehrere Gesuche bewilligt. In Bern
gab es in den letzten Jahren zehn bis
zwolf Paare, die es versuchten, und alle
Entscheide waren positiv. Im Tessin wur-
de 1995 ein Antrag angenommen — €s
hatte aber Jahre gedauert. In Fribourg
gab es 96/97 einen erfolgreichen Fall.

Das hort sich ja an, als ob lesbe als er-
stes mal nach Bern ziigeln sollte ...

E.: Stimmt. Die Bewilligungspraxis ist
jetzt aber sowohl in Bern als auch in
Ziirich restriktiver geworden. Wahr-
scheinlich haben sie Angst vor einem
Ansturm, da diese Moglichkeit fiir bi-
nationale gleichgeschlechtliche Paare
langsam bekannt wird. Es gibt keinerlei
Transparenz, nach welchen Kriterien die
Gesuche beurteilt werden. Es kann also
vollig willkiirlich entschieden werden.

Seid ihr unterstiitzt worden?

E.: Die LOS hat die eine Hilfte des Be-
trags fiir das Bundesgericht bezahlt und
Pink Cross die andere. Die Existenz der
Gruppe binationale Partnerschaften war
eine grosse Hilfe fiir uns, und natiirlich
war die Unterstiitzung von Freundinnen
ganz wichtig. Wir schopften viel Kraft
aus diesem finanziellen und emotionalen
Riickhalt. In einer solch schwierigen Si-
tuation ist dies besonders kostbar.

Kannst du etwas zu dieser Gruppe
sagen?

E.: Sie hat sich im Sommer 98 gegriindet.
An einem Treffen im November waren
60-70 Interessierte anwesend, ein Vier-
tel bis ein Drittel davon Lesben. Diese
stehen jedoch fiir viel mehr Leute, da
bei den meisten die/der PartnerIn im
Ausland ist. Das Ziel der Gruppe ist,
die verschiedenen Fille zu koordinie-
ren, Infos auszutauschen und Offent-
lichkeitsarbeit zu machen.

Was wiirdet ihr anderen binationalen
Lesbenpaaren aufgrund eurer Erfah-
rungen empfehlen?

E.: Sie sollten sich vorher méglichst gut
informieren, bei der Gruppe binationa-
le Paare, der LOS, Pink Cross und an-
deren Paaren. Es ist sehr wichtig, dass
du Unterstiitzung bekommst, sowohl
emotional als auch finanziell. Die Ko-
sten sind recht hoch, so beliefen sich al-
lein die Gerichts- und AnwiltInkosten
fiir das Gesuch bei der Fremdenpolizei
und den Rekurs beim Regierungsrat
auf Fr. 4000.—. Wenn du durch alle In-
stanzen gehen willst, kostet es also
schnell mal Fr. 10 000.—. Es ist zwar theo-
retisch moglich, einen Antrag auf Er-
lassung der Gerichtskosten zu stellen,
dies ist aber nicht zu empfehlen, weil
sie dann moglicherweise das Gesuch
mit der Begriindung ablehnen, dass die
einheimische die auslindische Partnerin
nicht unterstiitzen kénne.

G.: Ja, es ist eine sehr anstrengende Sa-
che, und es ist gut zu wissen, worauf du
dich einlisst.

Was gibt es noch fiir Méglichkeiten
wenn der Antrag abgelehnt wird?

E.: Warten, bis sich die Gesetze dndern,
sich trennen, heiraten.

Machtet ihr noch etwas hinzufiigen?
E.: Trotz aller Schwierigkeiten ist die-
ser Weg die einzige Moglichkeit, als les-
bisches, binationales Paar legal und of-
fen in der Schweiz zusammenzuleben.
Wenn wir das ganze aus einer grosse-
ren Perspektive anschauen, geht es hier
um Menschenrechte — und dafiir lohnt es
sich zu kdmpfen.

Interview: Katja Schurter
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Kontaktadresse

Die Gruppe binationale Partnerschaften
heisst neu SLAP (Schwule und Lesben mit
ausldndischen PartnerInnen), ihre Adresse
lautet: SLAP, Postfach 184, 3000 Bern 15, E-
Mail: slap@gmx.ch. Die Gruppe ist dabei, ei-
ne Dokumentation zu erarbeiten, die dann
unter dieser Adresse bestellt werden kann.
Sie verfiigt iber Adressen von AnwiiltInnen,
Kontakte zu anderen binationalen Paaren
und eine Checkliste fiir das Vorgehen beim
Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung.
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Aotearoa/Neuseeland

In der Sprache der Indigenen, der Maoris,
heisst «Neuseeland» Aotearoa. In der Sprache
der KolonisiererInnen heisst es New Zea-
land.

Uns als die-Redaktion ist es wichtig, so wie wir
die Sichtbarkeit von Lesben foérdern, auch
der in allen kolonialisierten Léndern herr-
schenden Unterdriickung und Unsichtbar-
machung von Indigenen etwas entgegenzu-
setzen. Wir erwihnen dies hier, weil die In-
terviewten explizit den Namen Aotearoa nicht
verwenden wollten.



	"Es ist gut zu wissen, worauf du dich einlässt"

